








Vorbericht
zum Voranschlag 2023

gemäß § 3 der NÖ Gemeindehaushaltsverordnung (NÖ GHVO)

Entwicklung des Haushaltspotenzials
Erläuterung: 

Das Haushaltspotential hat seine Grundlage in § 67 Z. 11 der NÖ 
Gemeindeordnung 1973 (NÖ GO 1973) und ist erstmals im Voranschlag 2020 
auszuweisen. Die Angaben zu den Vorjahren entfallen daher.

Haushaltspotential: Differenz der wiederkehrenden Mittelaufbringungen 
abzüglich der wiederkehrenden Mittelverwendungen unter Berücksichtigung 
der entsprechenden Forderungen und Verbindlichkeiten.

Das Haushaltspotenzial ist eine wichtige Kenngröße und gibt die aktuelle 
Leistungsfähigkeit der Gemeinde wieder. Das schafft Vergleichbarkeit mit der 
bisherigen Rechtslage, aus der Überschüsse und Abgänge abzuleiten waren und 
dient der Transparenz. 

Wenn das Haushaltspotenzial innerhalb des Zeitraumes des mittelfristigen 
Finanzplanes laufend negativ ist, ist ein Haushaltskonsolidierungskonzept zu 
erstellen (§ 72b Abs. 1 Z. 2 NÖ GO 1973).
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Entwicklung des Haushaltspotenzials



Entwicklung des Nettoergebnisses
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Entwicklung des Nettoergebnisses Erläuterung: 

Beim Nettoergebnis handelt es sich um das Ergebnis des Ergebnisvoranschlages 
und ist erstmals für das Haushaltsjahr 2020 auszuweisen. Die Angaben zu den 
Vorjahren entfallen daher.

Ein positives Nettoergebnis bedeutet, dass die Erträge voraussichtlich 
ausreichend sein werden, die Aufwendungen für die kommunalen Leistungen 
(inklusive des Werteverzehrs des Anlagevermögens in Form der 
Abschreibungen) abzudecken.

Ein negatives Nettoergebnis heißt, dass dies nicht zur Gänze (in der Höhe des 
negativen Wertes) möglich ist.

Sofern eine Rücklage aus max. 50% des Saldos der Eröffnungsbilanz gebildet 
wurde, kann diese verwendet werden, um den Ergebnishaushalt auszugleichen. 
Der Ergebnishaushalt darf nur ausgeglichen werden, wenn er negativ ist. Eine 
Rücklageentnahme zum Ausgleich darf maximal in Höhe der Abschreibung 
gebucht werden.

Ursprünglich wurde das Nettoergebnis im Rechnungsabschluss in der Höhe von 
101.900,00 ausgewiesen. Durch die veranschlagte Entnahme aus der 

Eröffnungsbilanz wurde das negative Nettoergebnis ausgeglichen.  



Entwicklung der Volkszahl gemäß § 10 Abs. 7 FAG 2017, BGBl. I Nr. 116/2016 in der Fassung BGBl. I Nr. 106/2018

-100

100

300

500

700

900

1 100

1 300

1 500

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

965 976 977 968 985 985 985

Entwicklung Volkszahl gemäß § 10 Abs. 7 
FAG 2017

Erläuterung: 

Die Volkszahl gemäß § 10 Abs. 7 FAG 2017 wird jährlich von der Bundesanstalt 
Statistik Austria zum Stichtag 31. Oktober festgestellt und wirkt mit dem Beginn 
des übernächsten Kalenderjahres. Sie dient für die Berechnung der 
Abgabenertragsanteile und darf nicht automatisch mit der Volkszahl für die 
Berechnung der Gemeinderatsmandate verwechselt werden.

Eine Erhöhung bzw. Verminderung der Volkszahl (jährlich) ist ein wesentlicher 
Indikator für die Berechnung der Abgabenertragsanteile.

Begründung durch die Gemeinde: 

Die Gemeinde verzeichnet seit Jahren einen, wenn auch geringfügig 
wachsenden, beständigen Zuzug von Bürgern. Derzeit ist die Bevölkerungszahl 
relativ konstant. Es wurden diverse Baulandreserven aufgeschlossen und 
verbaut. Aufgrund dessen, dass keine großvolumigen Wohnbauten, sondern 
ausschließlich Einfamilienhäuser errichtet wurden, ist die Veränderung der 
Volkszahl, wenn sie sich erhöht, auch eher geringfügig. Kleine Änderungen der 
Volkszahl ergeben sich ebenfalls durch die laufende Zu- und Abwanderung. 



Entwicklung der Abgabenertragsanteile
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Entwicklung der Abgabenertragsanteile
Erläuterung: 

Die Gebietskörperschaften (Bund, Länder und Gemeinden) erhalten auf Basis 
des aktuellen Finanzausgleichs aus den gemeinschaftlichen Bundesabgaben (z.B. 
Umsatzsteuer, Körperschaftssteuer, Lohnsteuer, Versicherungssteuer, 
Mineralölsteuer, Normverbrauchsabgabe, Tabaksteuer udgl.) entsprechende 
Anteile. Im Bereich der Gemeinden spielen dabei die Volkszahl und der 
abgestufte Bevölkerungsschlüssel eine besondere Rolle. Die sogenannten 

Einnahmequelle.

Ein Steigen der Abgabenertragsanteile weist auch auf eine Erhöhung der 
Volkszahl hin.

Begründung durch die Gemeinde: 

Die veranschlagten Abgabenertragsanteile haben ihren Ursprung in diesem Fall 
jedoch nicht in der Erhöhung der Volkszahl. Vielmehr ist es das erhöhte 
Steueraufkommen auf Bundesebene, aufgrund dessen für das Jahr 2023 wieder
ein vermehrter Eingang von Abgabenertragsanteilen budgetiert werden konnte. 



Entwicklung des Schuldenstandes
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Entwicklung des Schuldenstandes
Erläuterung:

Die Entwicklung des Schuldenstandes zeigt auf, inwieweit der Schuldenstand 
über die Jahre erhöht oder reduziert wird.

Begründung durch die Gemeinde Willendorf: 

Die Erhöhung des Schuldenstandes im Voranschlag 2023 ist auf die Aufnahme 
mehrerer Darlehen für Kanalsanierung, Umbau Ergotherapie, Umbau 
Sitzungssaal und Ankauf eines Notstromaggregates zurückzuführen. Somit 
ergibt sich unter Berücksichtigung der laufenden Tilgungen und Zinszahlungen 
wieder eine Steigerung, wobei der Schuldendienst für das Darlehen der 
Kanalsanierung über den Gebührenhaushalt abgedeckt wird. 



Entwicklung der Finanzkraft für die Umlagenberechnung
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Entwicklung der Finanzkraft für die 
Umlagenberechnung

Erläuterung: 

Die Finanzkraft einer Gemeinde wird aus den

- Erträgen der ausschließlichen Gemeindeabgaben ohne die Gebühren für die 
Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen und ohne die 
Interessentenbeiträge von Grundstückseigentümern und Anrainern und

- Ertragsanteilen an den gemeinschaftlichen Bundesabgaben ohne 
Spielbankenabgabe

ermittelt. 

Basis für die Ermittlung der Finanzkraft sind die tatsächlichen Beträge aufgrund 
der Rechnungsabschlüsse.

Die Darstellung der Entwicklung der Finanzkraft für die Umlagenberechnung hat 
insbesondere auf die Beitragsleistung der Gemeinden zum NÖ 
Krankenanstaltensprengel (NÖKAS) und zur Sozialumlage Auswirkungen. Eine 
Erhöhung oder Reduktion/Verminderung der Finanzkraft wirkt sich unmittelbar 
auf die Beitragsleistung aus.



Entwicklung der NÖKAS-Umlage
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Entwicklung der NÖKAS-Umlage

Erläuterung:

Das Landesgebiet ist Beitragsbezirk und Krankenanstaltensprengel für alle 
öffentlichen Krankenanstalten in Niederösterreich. Beitragsbezirk und 
Krankenanstaltensprengel sind ein Gemeindeverband. Dem Gemeindeverband 
gehören alle Gemeinden Niederösterreichs an. Der Gemeindeverband ist 
juristische Person, er hat seinen Sitz am Sitz der Landesregierung und trägt die 

Krankenanstaltengesetz - NÖ KAG).

Die Gemeinden haben an den NÖ Krankenanstaltensprengel monatliche 
Beiträge zu leisten. Berechnungsgrundlage bilden dabei die Volkszahl und die 
Finanzkraft der Gemeinden. Steigerungen bei der Volkszahl und bei der 
Finanzkraft führen daher zu höheren Beitragsleistungen bei den Gemeinden. 

Diese monatlichen Beiträge werden von den der Gemeinde gebührenden 
monatlichen Vorschüsse auf die Ertragsanteile an den gemeinschaftlichen 
Bundesabgaben einbehalten.

Begründung durch die Gemeinde: 



Entwicklung der Sozialhilfeumlage
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Entwicklung der Sozialhilfeumlage

Erläuterung:

Die Gemeinden haben jährlich einen Beitrag zu den vom Land zu tragenden 
Kosten der Sozialhilfe, die nicht durch Kostenbeitrags- und Ersatzleistungen oder 
durch sonstige für Zwecke der Sozialhilfe bestimmte Zuschüsse gedeckt sind, in 
der Höhe von 50 % an das Land zu entrichten 
(§ 44 NÖ Sozialhilfe-Ausführungsgesetz NÖ SAG).

Die Leistungen für die Sozialhilfe-Umlage werden von der Landesregierung auf 
die einzelnen Gemeinden nach ihrer Finanzkraft (Finanzkraft für die 
Umlagenberechnung) aufgeteilt.

Diese monatlichen Beiträge werden von den der Gemeinde gebührenden 
monatlichen Vorschüsse auf die Ertragsanteile an den gemeinschaftlichen 
Bundesabgaben einbehalten.

Begründung durch die Gemeinde: 















































































































































































































































































































Gemeinde Willendorf

MVAG Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen Saldo

211 Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit 1.823.700,00

212 Erträge aus Transfers 496.000,00

213 Finanzerträge 100,00

2.319.800,00

2117 Nicht finanzierungswirksame operative Erträge

(Auflösung von Rückstellungen und Aktivierte Eigenleistungen)

2127 Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag -20.900,00 

(Auflösung von Investitionszuschüssen)

2136 Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge

(Auflösung von RS  Bewertung von Beteiligungen und aktiven Finanzinstrumenten)

-20.900,00 

2.298.900,00

221 Personalaufwand 554.100,00

222 Sachaufwand (ohne Transferaufwand) 1.033.600,00

223 Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) 804.200,00

224 Finanzaufwand 29.800,00

2.421.700,00

2214 Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand -7.400,00 

(Dotierung RS für Abfertigungen, Jubiläum u. nicht konsumierte Urlaube)

2226 Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand -316.600,00 

(inkl. Abschreibungen, Dotierung von RS Prozess, ausstehende Rechnungen)

2237 Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand

(Dotierungen von RS f. Pensionen)

2245 Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand

(Wertberichtigungen zu Finanzinstrumenten, Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen)

-324.000,00 

2.097.700,00

2.298.900,00 2.097.700,00 201.200,00

Finanzwirksame Erträge

Summe Aufwendungen (SU 22)

Nicht finanzwirksame Aufwendungen

Finanzwirksame Aufwendungen

Finanzwirksames Ergebnis

Voranschlag 2023 Haushaltspotential (aufbauend auf der Ergebnisrechnung)

Mittelaufbringung Mittelverwendung

Summe Erträge (SU 21)

Nicht finanzwirksame Erträge



Gemeinde Willendorf

MVAG Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen Saldo

332 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen

(ohne 3325 mit Projektcode - Anzahlungen)

1141 Vorräte ( - Veränderung)

1142 Gegebene Anzahlungen auf Vorräte ( - Veränderung)

1540 Passive Rechnungsabgrenzung

Einzahlungen der Kontengruppe 000-089, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind

Einzahlungen der Kontengruppe 30, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind 13.000,00

- Erträge der Kontogruppe 80 mit Projektcode 1

2301 Entnahmen von Rücklagen endfälliger Darlehen (Kontengruppe 893)

13.000,00

36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Projektcode 1) 116.100,00

2401 Zuweisung an Rücklagen endfälliger Darlehen (Kontengruppe 793)

342 Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen

(ohne 3425 mit Projektcode - Anzahlungen)

1141 Vorräte ( + Veränderung)

1142 Gegebene Anzahlungen auf Vorräte ( + Veränderung)

1170 Aktive Rechnungsabgrenzung

Auszahlungen (Investitionen) der Kontengruppe 000-083, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind 14.500,00

130.600,00

Kontengruppe 871, KT der Ergebnisrechnung, mit Projektcode (BZ) -6.000,00 

-6.000,00 

2.305.900,00 2.228.300,00 77.600,00

Jährliches Haushaltspotential 77.600,00

kumuliertes Haushaltspotential zum 31.12.2022 (Vorjahr)

77.600,00Verfügbares Haushaltspotential

Mittelaufbringung Mittelverwendung

Jährliche wiederkehrende Einzahlungen

Jährliche wiederkehrende Auszahlungen

Summe Kapitaltransfers der Ergebnisrechnung

Jährliches Haushaltspotential

Voranschlag 2023 Haushaltspotential (aufbauend auf der Ergebnisrechnung)



Gemeinde Willendorf

MVAG Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen Saldo

307.000,00

-229.400,00 

2401 Zuweisung an Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 794)

2401 Zuweisung an Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 795)

0,00

2301 Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 894)

2301 Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 895)

0,00

77.600,00 0,00 77.600,00

- Zuweisungen und Umbuchungen an investive Vorhaben 68.100,00

+ Rückführungen und Umbuchungen von investiven Vorhaben

9.500,00

Endbestand kumuliertes Haushaltspotential

Endstand kumuliertes Haushaltspotential nach Berücksichtigung von Zuweisungen und Rückführungen investive Vorhaben

aus Kontogruppe 871, KT der Ergebnisrechung ohne Projektcode

informativ tatsächlicher Liquiditätsbedarf ohne Rücklagenauflösung (Abgang)

Jährliche Aufwände für Rücklagen

Jährliche RL-Erträge f. Investitionen (finanzw.)

Voranschlag 2023 Haushaltspotential (aufbauend auf der Ergebnisrechnung)

Mittelaufbringung Mittelverwendung

informativ im verfügbaren Haushaltspotential enthaltene Bedarfszuweisungen zur Liquiditätssteigerung





















































































































Anzahl FGrp Bezeichnung Pzlg
71 Verwaltungsfachdienst 1 5 - - - -
71 Verwaltungsfachdienst 1 5 - - - -
56 gehobener Verwaltungsdienst 1 6 1 8 Amtsleiter ja
69 Rechnungsfachdienst 1 5 - - - -

12 Kindergartenhilfsdienst 1 3 1 5 Leitung ja
12 Kindergartenhilfsdienst 8 3 - - - -

2 Facharbeiter 2 5 - - - -

Bezeichnung des Dienstzweiges Anzahl
Entlohnungs-

gruppe

Dienstpostenplan im Voranschlag für 2023
Funktionsverwendung

DZW


































